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Projektgruppe NATUR und UMWELT
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

In der Westpfalz tragen viele Streuobstbäume reichlich Früchte, die in vielen Fällen nicht geerntet werden. Bevor die diesjährige Ernte mit den Kirschen beginnt, macht die auf
der EbenederVerbandsgemeinde „OberesGlantal“ bestehende6-köpfige Projektgruppe „NATURundUMWELT“ auf die gelbenStoffbändchen aufmerksam.Mit diesen sollten die
Bäumegekennzeichnet und sozumAberntenvonDritten freigegebenwerden.Damit könnendiesenatürlichenundwertvollen Lebensmittel einer sinnvollenVerwertung zugeführt
werden, was aus ökologischer Sicht sehr zu begrüßen ist.
Die „Erntebänder“ sind kostenlos als Meterware in den 3 Bürgerbüros der Verbandsgemeindeverwaltung erhältlich.
Mit dem anhängend abgedruckten Formular können Sie auch Stoffbändchen bei der Verbandsgemeindeverwaltung anfordern, die Ihnen dann von den Mitgliedern der Projekt-
gruppe zugestellt werden.
Die Anschaffung der Bänder hat im Rahmen des Vorhabens „Ehrenamtliche Bürgerprojekte“ der Lokalen AktionsgruppeWestrich-Glantal eine LEADER-Förderung erhalten.
Die Projektgruppe „NATUR und UMWELT“ ist entstanden durch die Landesinitiative „Ich bin dabei –Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“, bei der die Verbandsgemeinde
Oberes Glantal teilnimmt.

Ihre Projektgruppe „NATUR und UMWELT“
im Bereich der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Nicht benötigtes Obst nicht verkommen lassen. Verschenke es!

52. Jahrgang - 22. Woche -

3. Juni 2023
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Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
Augenklinik im Westpfalzklinikum Kai-
serslautern, Telefon: 0631/203-0

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Beate Fauss, Lehnstr.5, 66869 Kusel
Tel.: 06381-427707
E-Mail: beate.fauss@web.de sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276,
Fax 06371- 934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112
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Achtung!
Vorgezogener Redaktionsschluss für das „Wochenblatt“
Wegen dem Feiertag (Fronleichnam) am 08. Juni, wird der Redaktionsschluss für die
KW 24, Ausgabe 17. Juni 2023, auf Mittwoch, den 07. Juni, 14:00 Uhr vorverlegt.
Wir bitten um Einhaltung der Redaktionsschlusszeit, da zu spät eingehende Presse-
texte leider nicht mehr berücksichtigt werden können.

Das Fundamt Waldmohr meldet:
Im Bürgerbüro Waldmohr wurde ein getigerter Kater (Fundort Bushaltestelle Ortsmit-
te Waldmohr) und zwei Katzenbabys (Fundort Öhlbühl in Waldmohr) als Fundsache
gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Waldmohr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel.: 06373/504-220 oder -221.

Bekanntmachung
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Die Bundeswehr beabsichtigt am 13.06.2023, am 14.06.2023, am 11.07.2023 und
am 12.07.2023 im Raum Langenbach, Krottelbach, Herschweiler-Pettersheim und
Frohnhofen eine Übung durchzuführen.
Im Falle von Übungsschäden sind entsprechende Formblätter im Rathaus Schönen-
berg-Kübelberg, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Zimmer S1-3.03
(Frau Scheuer Tel.: 06373/504 135) erhältlich.

Öffentliche Ausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit Sitz in Schönenberg-Kü-
belberg schreibt im Namen und im Auftrag der Ortsgemeinde Stein-
bach am Glan folgende Arbeiten auf Grundlage der VOB/A aus:

Sanierung des Feldwirtschaftsweges in der Verlängerung der Grubenstraße in der
Gemeinde Steinbach am Glan

· Verkehrswegebauarbeiten

Der vollständige Bekanntmachungstext ist veröffentlicht:

1. Submissionsanzeiger                                     Schopenstehl 15, 20095 Hamburg
2. Subreport                                                    Postfach 910860, 51101 Köln
3. bi, Bauwirtschaftliche Information               Postfach 3407, 24033 Kiel
4. Subreport ELVIS                                          https://www.subreport.de/E39766121
5. Homepage: www.vgog.de                             Rubrik: Aktuelles/Ausschreibungen

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez.: Lothschütz, Bürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 67655 Kaiserslautern, 30.05.2023
DLR Westpfalz Fischerstraße 12
Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung Telefon: 0631-36740
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren
Herschweiler-Pettersheim Telefax: 0631-3674255
Aktenzeichen: 21090-HA10.3. Internet: www.dlr.rlp.de

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
gemäß § 63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

I. Anordnung
Mit Wirkung vom 07.07.2023 wird die vorzeitige Ausführung des durch Nachtrag II geän-
derten Flurbereinigungsplanes angeordnet.

II. Hinweise
Die vorzeitigeAusführungdes Flurbereinigungsplaneshat folgende rechtlicheWirkungen:
1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher Beziehung an die Stelle seiner al-

ten Grundstücke und Rechte. Die im Flurbereinigungsplan aufgeführten neuen Teil-
nehmer werden Eigentümer der für sie ausgewiesenen Grundstücke.

2. Rechte und Pflichten, die durch den Flurbereinigungsplan abgelöst oder aufgehoben
werden, erlöschen; neue im Flurbereinigungsplan begründete Rechte und Pflichten
entstehen. Die öffentlichen und privatrechtlichen Lasten der alten Grundstücke ge-
hen, soweit sie nicht aufgehoben oder abgelöst werden, auf die neuen Grundstücke
über.

3. Die im Flurbereinigungsplan getroffene Regelung öffentlicher Rechtsverhältnisse
wird wirksam.

4. Soweit der Flurbereinigungsplan noch bestandskräftig geändert wird, wirkt die Ände-
rung auf den in dieser Anordnung festgesetzten Zeitpunkt zurück.

5. Mit dieser Ausführungsanordnung enden die rechtlichen Wirkungen der “Vorläufigen
Besitzeinweisung“ vom 22.07.2015 (§ 66 FlurbG) und der “1. Ergänzungsanordnung
zur vorläufigen Besitzeinweisung“ vom 19.04.2022, der “2. Ergänzungsanordnung
zur vorläufigen Besitzeinweisung“ vom 14.12.2022 sowie der “3. Ergänzungsanord-
nung zur vorläufigen Besitzeinweisung“ vom 21.03.2023.

6. Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums
bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes bestehen.
Deshalb können auch weiterhin Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen
eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen, nur mit Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden.
Für gesetzlich geschütztes Grünland nach § 15 LNatSchG besteht ein generelles Um-
bruchverbot (dies gilt auch für geschütztes Grünland nach § 15 LNatSchG mit dem
Status „Dauergrünland“). Der Umbruch von Dauergrünland und § 15-Grünland sowie
die Neueinsaat von Dauergrünland unterliegen der Veränderungssperre nach § 34
FlurbG.
Jeglicher Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftlichen Zustimmung und
Freigabe durch die Flurbereinigungsbehörde und setzt die Genehmigung der zustän-
digen Kreisverwaltung voraus.
Die Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes wird bekannt gemacht.

7. Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentümer zur Last fallen-
den Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder auf Regelung des
Pachtverhältnisses (§§ 69 und 70 FlurbG) sind – soweit sich die Beteiligten nicht ei-
nigen können – gemäß § 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser Anord-
nung bei der Flurbereinigungsbehörde, dem DLR Westpfalz, zu stellen.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zu-
letzt geändert durchArtikel 1desGesetzes vom14.03.2023 (BGBlNr. 71),wird angeord-
net mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben.
Begründung
1. Sachverhalt:
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten gemäß § 59 Abs. 1 FlurbG bekannt ge-
geben.
Den im Anhörungstermin vom 31.05.2022 und innerhalb der Frist von 2 Wochen nach

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos
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diesemTermin erhobenenWidersprüchen gegen den Flurbereinigungsplan wurde durch
die Nachträge I und II abgeholfen.
Die verbliebenen Widersprüche wurden der Spruchstelle für Flurbereinigung zur Ent-
scheidung vorgelegt.

2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz als
zuständige Flurbereinigungsbehörde erlassen (§ 3 Abs. 1 FlurbG).
Rechtsgrundlage ist der § 63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17
des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794).
Die formellen Voraussetzungen des § 63 FlurbG zur vorzeitigen Ausführungsanordnung
liegen vor.

2.2 Materielle Gründe
Mit dieser Anordnung und dem genannten Stichtag entstehen die Ansprüche auf Aus-
bau der geplanten Anlagen, Geldzahlungen, Erstattungen und Pachtregelungen, vor al-
lem aber gehen alle Rechte über. Rechtsgeschäftliche Verfügungen werden ab dem ge-
nannten Zeitpunkt über die neuen Grundstücke getroffen.
Die materiellenVoraussetzungen des § 63 FlurbG zur Ausführungsanordnung liegen vor.
Die sofortigeVollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden Interesse der Betei-
ligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs hätte zur Folge,
dass der Grundstücksverkehr erheblich erschwert würde. Dem DLR liegen Anträge auf
vorzeitige Grundbuchberichtigung vor, für deren Vollzug diese Anordnung die rechtli-
chen Voraussetzungen schafft. Auch für die Belastung der neuen Grundstücke und an-
dere Beurkundungen schafft diese Anordnung die notwendige Rechtssicherheit.
Den verbliebenenWiderspruchsführern erwachsen durch den Eintritt des neuen Rechts-
zustandes keine Nachteile. Der Flurbereinigungsplan kann im Rechtsbehelfsverfahren
geändert werden. Die Änderungen wirken in rechtlicher Hinsicht auf den in dieser An-
ordnung festgesetzten Tag zurück (§ 63 Abs. 2 FlurbG).
Die sofortigeVollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, da der Allgemeinheit
im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen
Betriebe und wegen der in die Vereinfachte Flurbereinigung investierten erheblichen öf-
fentlichen Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizu-
führen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind damit gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats, beginnend mit dem ersten Tag
der öffentlichen Bekanntmachung, Widerspruch beim
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
DLR Westpfalz
Fischerstraße 12
67655 Kaiserslautern
oder
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
DLR Westpfalz
Neumühle 8
67728 Münchweiler/A
oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
oder zur Niederschrift erhoben werden.
Hinweis:
unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter
www.landentwicklung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz

Im Auftrag
gez. Barbara Meierhöfer
     
Freiwilliges Soziales Jahr – Teilnehmer (m/w/d) gesucht!
Das Interkulturelle Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kusel GmbH (IKO-
KU) bietet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Schuljahr
2023/2024 folgende Plätze zur Leistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) an:
· Grundschule Altenkirchen mit Ganztagsschule
· Grundschule Breitenbach mit Nachmittagsbetreuung
· Grundschule Brücken mit Ganztagsschule
· Grundschule Herschweiler-Pettersheim mit Nachmittagsbetreuung
· Grundschule Schönenberg-Kübelberg mit Ganztagsschule
· Grundschule Waldmohr mit Ganztagsschule
· Grundschule Nanzdietschweiler mit Nachmittagsbetreuung
· Kommunale Kindertagesstätte Altenkirchen
· Kommunale Kindertagesstätte Breitenbach
· Kommunale Kindertagesstätte Dittweiler
· Kommunale Kindertagesstätte Dunzweiler
· Kommunale Kindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg (Sand)
· Kommunale Kindertagesstätte Wahnwegen
· Kommunale Kindertagesstätte I und II Waldmohr
· Waldkindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg
· Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg
· Jugendhaus Waldmohr (hier ist die Fahrerlaubnis Klasse B erwünscht)

Das FSJ beginnt am 01.09.2023 und richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 27 Jah-
ren. Ein FSJ dauert in der Regel 12 Monate. Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäfti-
gung; die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge wer-
den übernommen.
Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die berufliche Zukunft und
kann für einige Ausbildungsgänge als Praktikum anerkannt werden. Auch kann es bei
der Vergabe von Studienplätzen angerechnet werden.
BITTE BEWERBEN SIE SICH!
Interessenten richten ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der bevorzugten Ein-
satzstelle an:
Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz
IKOKU GmbH, Trierer Str. 49 – 51, 66869 Kusel
Ansprechpartnerin: Frau Dr. Martina Drumm
Telefon:               06381-91 75 30 - 0
Email:                   martina.drumm@ikoku.de
Hinweis: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass die Bewerbungs-
unterlagen an die möglichen Einsatzstellen weitergeleitet werden.
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich
nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Fo-
lien einzureichen. DieVerarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich
nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.
Die IKOKU GmbH ist anerkannte Beschäftigungsstelle im
Freiwilligen Sozialen Jahr und wird gefördert vom

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat ab sofort mehrere Reini-
gungsstellen zu besetzen.Wir suchen für folgende Grundschulen zuver-
lässige

Reinigungskräfte (m/w/d)
-unbefristete Teilzeitstellen-

1. Grundschule in Nanzdietschweiler
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 7,08 Stunden an 5 Tagen. Die
Reinigung der Räume erfolgt grundsätzlich nach dem Schulbetrieb am Nachmittag.

2. Turnhalle der Glantalschule Glan-Münchweiler:
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 9,38 Stunden an 3 Tagen. Die
Reinigung muss grundsätzlich vor demSchulbetrieb erfolgen. Wir suchen engagierte
Mitarbeiter/innen mit strukturierter Arbeitsweise, idealerweise verfügen Sie bereits
über Kenntnisse in der Unterhaltsreinigung mit dem 4-Farb-System.

Sie sollten die Bereitschaft mitbringen im Vertretungsfall Mehrarbeitsstunden zu
leisten.
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffent-
lichen Dienst (TVÖD) nach Entgeltgruppe 1 und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen, wie z. B. betriebliche Zusatzversorgung, vermögenswirk-
same Leistungen, Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt und die Möglichkeit des
JobRad-Leasings.  
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre Kurzbewerbung mit tabellarischem Lebenslauf unter Angabe
des gewünschten Einsatzortes bis spätestens 12. Juni 2023 an:

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 - Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de(bevorzugt als PDF)

Für Fragen steht Ihnenunsere PersonalverwaltunggernezurVerfügung. RufenSie uns
an: Tel. 06373 / 504-140 bis 145.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerbungsdaten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzge-
setz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, 16.05.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister
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Kinderortsplan der Verbandsgemeinde Oberes Glantal in den
Bürgerbüro’s erhältlich.

Der Kinderortsplan wurde unter Beteiligung aller Grundschulen in der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal erstellt. Fertiggestellt wurde er Anfang 2022.
Der Kinderplan ist im Internet unter oberes-glantal.kinderplan.net abrufbar und als
Faltplan in den Bürgerbüros Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübelberg und Wald-
mohrerhältlich.
Für Fragen zum Kinderplan steht Ihnen Herr TobiasWeber
(06373-504-201, t.weber@vgog.de) gerne zur Verfügung.

   

Wegen einer dienstlichen Veranstaltung bleibt das Rathaus
sowie die Außenstellen der Verbandsgemeindeverwaltung am
15.06.2023 geschlossen.

Neue Veranstaltung amOhmbachsee
2024 amSeefest-Wochenende
Die Absage des Seefestes durch den Veranstalter
TOB Events, hat die Verbandsgemeindeverwal-
tung Oberes Glantal zum Anlass genommen, Vertreter der Gastronomie-
betriebe am Ohmbachsee und professionelle Veranstalter aus der Ver-

bandsgemeinde Oberes Glantal an einem Tisch zu versammeln, um die Umsetzung
einer neuen Veranstaltung amOhmbachsee zu initiieren.
Viele neue Ideen und professionelle Meinungen waren gefragt. Wie das neue Konzept
einer Veranstaltung am Ohmbachsee aussehen soll ist noch im Entstehungsprozess.
Schwerpunkte soll die Veranstaltung aber zu den Themen Familienfreundlichkeit, Ein-
bindung von Vereinen und Finanzierbarkeit wiederspiegeln. Das Planungsteam wird im
Herbst einen ersten Entwurf für eine neue Veranstaltung präsentieren.
Das traditionelle 3. Wochenende im Juli wird als Veranstaltungswochenende beibehal-
ten. Den Termin können Sie also schon in Ihren Festkalender 2024mit aufnehmen.

„Die Grube Nordfeld“
Ein Vortrag von ChristophMissy.
Über viele Jahre hat sich Christoph Missy mit der Geschichte seines Heimat-
dorfes Höchen, vor allem in Form von historischen Bildern, beschäftigt. Im
Jahre1987wurdederBildband„Höcheneinst undheute“veröffentlicht. Auch
auf der Internetseite der Höcherberg-Gemeinde kann man die Entwicklung
des Ortes anhand einer Bildergalerie verfolgen.
Als Kenner derGeschichteder „GrubeNordfeld“ ist ChristophMissydurch sei-
ne Vorträge und geführtenWanderungen vielen in unserer Region bekannt.

Wir laden Sie herzlich zu seinem Vortrag am Sonntag, den 04. Juni um 15.00 Uhr ins
Bergmannsbauern-Museum ein. Für das leiblicheWohl unserer Gäste ist gesorgt.
Der Eintritt zumVortrag ist frei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Christliche Pfadfinder
Bergmannsbauern-Museum
in Trägerschaft der Verbandsgemeinde
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Altenkirchen

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Bekanntmachung
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan
der Ortsgemeinde Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2023 liegt bei derVerbandsge-
meindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zim-
mer Nr. S1-5.07, bis zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat zur Einsichtnah-
me aus.
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Altenkirchen haben die Möglichkeit, inner-
halb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung Vorschläge zum Entwurf der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 schrift-
lich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal einzureichen.

Alekeijer Generationentreff
Beim Alekeijer Generationentreff im Mai haben wir Ideen und Vorschläge zu-
sammengetragen, was das Leben in Altenkirchen verbessern könnte. Eine
Liste interessanter Punkte kam unter reger Beteiligung der Besucher zustan-

de, wie z. B. Telefonkette, Bouleplatz, Büchertauschstelle und einiges mehr. Jetzt geht
es daran, die eine oder andere Idee umzusetzen. Die Urfunktion-Dorf lädt zum nächsten
Alekeijer Generationentreff, am Mittwoch, 07. Juni 2023, 14.00 Uhr,am Höbelgraben,
ein,woes leckereWürstchenund FleischkäseausderGrillpfannegebenwird. Andiesem
Nachmittag wird Herr Jens Danner, Koordinator des Projektes „Digitallotsen“, von LAND
L(i)EBEN der Kreisverwaltung Kusel, mit einem informativen Vortrag bei uns sein. Einen
der Wünsche aus dem letzten Alekeijer Generationentreff, haben wir direkt umgesetzt
und werden die Anfangszeit des Juli-AGT arbeitnehmer- und familienfreundlicher gestal-
ten. Deshalb schon mal vormerken: Am Dienstag, den 04. Juli 2023, treffen wir uns um
16:30 Uhr hinter dem Rathaus. Für die AGT-Treffen im Juni und im Juli wird wie immer ein
Fahrdienst angeboten. Bei Bedarf bitte bei Gerald Meyer melden (06386/5593).

Börsborn

Barrierefreie Toilettenlange eingeweiht

In einer Feierstunde konnte Ortsbürgermeister Uwe Bier Ende April die neu geschaffene
barrierefreie Toilettenanlage am Dorfgemeinschaftshaus in Börsborn eröffnen.
Nach knapp 2 Jahren Planungs- und Umbauzeit ist die frühere Garage nicht mehr wieder
zu erkennen. Diese ist einer ansprechenden, geräumigen und modernen Toilettenanla-
ge gewichen. Mit sehr viel Fachkompetenz und Engagement hat die einheimische Plane-
rin Christine Kuckert eine gut durchdachte Planung vorgelegt und die Bauausführung
begleitet. Zusätzlich wurde im Seitentrakt des Gebäudes eine Möglichkeit für die Au-
ßenbewirtung um das Dorfgemeinschaftshaus und den Multifunktionsplatz geschaffen.
Der Ortsbürgermeister bedankte sich in seiner Rede gleichzeitig bei der Lokalen Akti-
onsgruppe Westrich-Glantal, bei dem stellv. Vorsitzenden Klaus Schillo für die Förde-
rung des Projektes mit insgesamt 62.274,-- Euro aus Leader-Mitteln.
Damit ist eine wesentliche Verbesserung der Infrastruktur in der Ortsmitte geschaffen
worden. Die neue Sanitäranlage ist gerade für die sehr gut angenommenen 3 Wander-
wege der Ortsgemeinde von großer Bedeutung, aber auch wichtig für Veranstaltungen
rund um das Dorfgemeinschaftshaus. Ebenso profitiert auch der öffentliche Personen-
nahverkehr von dem Angebot, liegt die Anlage doch direkt an der Bushaltestelle.
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen zur Feierstunde, in deren Anschluss auch der
Maibaum gestellt wurde. Auch Landrat Otto Rubly und Bürgermeister Christoph Loth-
schütz beglückwünschten die Ortsgemeinde.
Übrigens: Ein Besuch der Bushaltestelle lohnt. Hat sich dort der einheimische Künstler-
Dietmar Awiszus mit einem schönen symbolhaltigen Bild von Börsborn verwirklicht.

Breitenbach

Brücken/Pfalz

Obst und Gartenbauverein Brücken
Waffelbackfest
Am Samstag den 17.06.2023 findet ab 14.30 Uhr an der Fritz Claus Quelle unser Waffel-
backfest statt. Zwecks besserer Planung wird um Voranmeldung gebeten. Auch Nicht-
mitglieder sind recht herzlich eingeladen.
Anmeldeschluss ist ist der 10.06.2023.
Voranmeldung bei:
Rummler Wolfgang 06386 5569
Kurz Berthold 06386 7017
Mitglieder die eine Mitfahrgelegenheit benötigen melden sich bitte beim Vorstand.
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Reservistenvereinigung 1974 e.V. Brücken (Pfalz)
Zu unserem nächsten Dämmerschoppen laden wir für Freitag, dem 02. Juni
2023 ein.
Treffpunkt ist ab 18.oo Uhr im Gasthaus “Saini„. Alle Mitglieder und Interessierte sind
herzlich willkommen.
Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme.
gez. Klemm Waldemar, 1. Vorsitzender

Dittweiler

Jagdgenossenschaft Dittweiler
Einladung
Die Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Dittweiler für das abgelau-
fene Jagdjahr 2022 findet am 19.Juni 2023, um 19.00 Uhr im Bürgerhaus in Dittweiler
statt. Hierzu ergeht an alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft herzliche Einladung.
Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher und Beschluss über die vorläufige Tagesord-

nung 2.Informationen durch den Jagdvorsteher und den Jagpächter (Ergebnis der
Drückjagden)

3. Geschäfts-und Kassenbericht für das abgelaufene Jagdjahr 2022
4. Bericht der Kassenprüfer/innen
5. Entlastung des Jagdvorstandes und des Geschäftsführers für das Jagdjahr 2022
6. Verwendung des Reinerlöses der Jagdpacht für das Jagdjahr 2023
7. Neuwahl des Jagdvorstandes für die Jagdjahre 2024 bis 2029
   a) Wahl des Jagdvorstehers/Vorsteherin
   b) Wahl des 1. Beisitzers/Beisitzerin
   c) Wahl des 2. Beisitzers/Beisitzerin
   d) Wahl von 2  stellv.Beisitzern/innen
8. Wahl von 2 Kassenprüfern/innen
9. Aussprache
gez. Winfried Cloß, Jagdvorsteher

Tag des Hundes beim HSV Dittweiler e.V.
AmSonntag den 04. Juni 2023 findet ab 10 Uhr auf demVereinsgelände, Am Längwieser
Wald, des Hundesport- vereins (HSV) und derSV Ortsgruppe Dittweiler 08 dieVeranstal-

tung zum Tag des Hundes statt.
Der vom Verband des deutschen Hundewesen (VDH) und allen Zuchtvereinen bundes-
weit mitVeranstaltungen geförderte Tag, wird auch in Dittweiler auf demVereinsgelände
Am Längwieser Wald gedascht. Mit verschiedenen Hundevorführungen, wie  Unterord-
nung, Gruppenarbeit  und  Vorführungen die das harmonische Zusammenwirken  von
Mensch und Hund verdeutlichen.
Ein besonderes Erlebnis ist das Hunderennen, wer hat den schnellsten Hund? Jeder teil-
nehmende Hund erhält einen Preis (Impfpass ist Voraussetzung).
Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl von Frauchen und Herrchen, wie für alle Be-
sucher,  bestens gesorgt.
Wir freuen uns auf ihren Besuch am Sonntag den 04. Juni.
 Eure Hundevereine

TeamD – Verein(t) für die Jugend e. V.
Einladung zur Mitgliederversammlung 2023
Dienstag, den 20.06.2023, um 19.00 Uhr, im Bürgerhaus Dittweiler/Obergeschoss
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Bericht der Vorsitzenden
5. Bericht der Kassiererin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahlen des Vorstandes:

Vorsitzende/Vorsitzender, 2. Vorsitzende/Vorsitzender, Kassierer/in, Schrift-
führer/in, ein Beisitzer

9. Auflösung des Vereins (vorsorglich)
Sollte kein neuer Vorstand gefunden werden, wird über die Auflösung des Vereins
beschlossen.

10. Bestellung eines Liquidators für die Vereinsauflösung (vorsorglich)
11. Verschiedenes
Dittweiler, den 15.05.2023
Der Vorstand

Landfrauen Dittweiler
Besuch der BUGA in Mannheim am 17.06.2023
Wir fahren am Samstag, 17.06.2023 mit dem Zug nach Mannheim zur BUGA. Abfahrt ist
morgens ab Bahnhof Bruchmühlbach. Genaue Angaben zum Tages-Ablauf werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
Bitte unbedingt beachten:
Die Anmeldung ist verbindlich, da die Kombi-Karten (Zugfahrt und Eintritt) mit dem
Namen versehen werden und nicht mehr stornierbar sind.
Anmeldung bitte bis 09.06.2023 bei Birgit Müller 06386/5491 oder Stania Rohrba-
cher 06386/1214
Wir freuen uns, zusammen mit euch, auf einen schönen Tag.
Das Vorstandsteam

Tag der offenen Gartentür
Der OGV besichtigt Gärten
Den 25. Juni 2023 wird der Obst- und Gartenbauverein ganz dem „Tag der offenen Gar-
tentür“ widmen. Am Vormittag werden wir eine sehr schöne Gartenanlage in Zweibrü-
cken-Ixheim besuchen. Anschließend kehren wir zum Mittagessen in eine Hütte in Kirr-
berg ein. Am Nachmittag geht es zur Uniklinik nach Homburg. Dort nehmen wir an einer
Führung des Leiters der Grünflächenabteilung Herrn Dip.-Ing. Oliver Werner teil. Ein The-
mengebiet werden hier gegen Trockenheit resistente Pflanzen sein.
Also wieder ein interessanter Tag mit dem OGV Dittweiler!
Um Fahrgemeinschaften zu bilden und eine Tischreservierung vornehmen zu können,
bitten wir um Anmeldung bei Herrn
Harry Scherer unter der Handy-Nummer 0177 4420876.
Dann werden Sie auch über die unterschiedlichen Teilnahmemöglichkeiten informiert.

Dunzweiler

SPD-Ortsverein Dunzweiler
Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Mittwoch, den 14.Juni 2023 findet um 18Uhr30 eine Mitgliederversammlung des
SPD- Ortsvereins Dunzweiler im Dorfgemeinschaftshaus im Raum des Obst- und Garten-
bauvereins statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl einer Versammlungsleiterin / eines Versammlungsleiters
3. Wahl einer Mandatsprüf- und Zählkommission
4. Wahl der Vertreter/innen für die Wahlen in 2024
a. Wahl der Vertreter/innen für die Versammlung des Unterbezirks für Europa
b. Wahl der Vertreter/innen für die Versammlung des Unterbezirks für die Bezirkstagsliste
c. Wahl der Vertreter/innen für die Versammlung des Unterbezirks für die Kreistagsliste
d. Wahl der Vertreter/innen für die Versammlung des Gemeindeverbandes
5. Verschiedenes
Zu dieser Versammlung ergeht hiermit herzlich Einladung
Die Vorstandschaft
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Prüfungsbericht
des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Kusel zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Dunzweiler liegt aus
Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Kusel hat die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Dunzweiler geprüft. Die Prüfung unter-
suchte die Haushaltsjahre ab 2018. Der Ortsgemeinderat wurde in seiner Sitzung am
10.05.2023 über das Ergebnis der Prüfung unterrichtet. Der Prüfungsbericht des Rech-
nungs- und Gemeindeprüfungsamtes liegt gemäß § 110 Abs. 6 Gemeindeordnung (Ge-
mO) an sieben Werktagen und zwar
vom 05.06.2023 bis einschließlich 13.06.2023
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901 Schö-
nenberg-Kübelberg, Zimmer S1 3.05, öffentlich aus.
Öffnungszeiten:
Montags bis mittwochs: von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags: von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
freitags: von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Hinweis:
Die Bekanntmachung über den Prüfungsbericht des Rechnungs- und Gemeindeprü-
fungsamtes der Kreisverwaltung Kusel wir auch im Internet unter www.vgog.de unter der
Rubrik „Bekanntmachungen“ veröffentlicht.

Frohnhofen

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Glan-Münchweiler

Gries

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 06.06.2023, um 19:00 Uhr, findet imSitzungssaal des Bürger- und
Vereinshauses „Alte Schule“, Triftstraße 18, 66903 Gries eine Sitzung des Ortsge-
meinderates der Ortsgemeinde Gries statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 7 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2.  Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Gries
3.   Erstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen

Wahlperiode 2024-2028
4.  Haushalt 2023/2024

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gemäß § 97 I GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan

5.  Benutzungsordnung Vereinshaus Gries
6. Informationen Ortsbürgermeister
nicht öffentlich
7.  Grundstücksangelegenheiten

Gries, den 24. Mai 2023
gez. Olaf Klein, Ortsbürgermeister

Henschtal

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Herschweiler-Pettersheim

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Schwerpunktgemeinde Herschweiler-Pettersheim
Das Thema historische Spurensuche hat Fahrt aufgenommen. Interessante Details, was
die Bauzeit, das Aussehen und die Nutzung von alten Häusern angeht, wurden schon
von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zusammengetragen. Wichtige Ergebnisse wer-
den dann bei den monatlichen Treffen ausgetauscht. Viele Informationen fehlen noch
zur Gesamtübersicht. Bei den Sitzungen der Arbeitsgruppe sind auch Zeitzeugen gern
gesehene Gesprächsteilnehmer. Wer die Häuser noch aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg
kennt oder wer evtl. alte Bilder hat ist eingeladen  am 14. Juni um 18.00 Uhr im DGH zur
Sitzung der Arbeitsgruppe historische Spurensuche zu kommen.

ABGESAGT - Das Schloss Pettersheim und seine Geschichte -

Nachdemsehr erfolgreichenVortrag von Fr. Dr. Glück, zu300 JahrenHerzogChristian IV.,
soll nun im Mittelpunkt eines weiteren Vortrages das Schloss Pettersheim stehen.
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Die druckfrische neue Ausgabe der „Westricher Heimatblätter“ beschäftigt sich umfang-
reich und anschaulich mit der Geschichte des Schlosses in Herschweiler-Pettersheim.
Aufgrund des großen Interesses an der Geschichte um Herzog Christian IV. und seines
Lebens und Wirkens in unserer Region, freuen wir uns, umso mehr, über die Vorstellung
dieser neuen Ausgabe in unserem Dorfgemeinschaftshaus.
Im Rahmen der vorstehenden Vorstellung und Präsentation haben Sie Gelegenheit ei-
nen Vortrag von Herrn Stepp zum Tod Christians IV am 5. November 1775, im Schloss
Herschweiler-Pettersheim zu hören. Über die Umstände seines Versterbens werden
auch heute noch viele Mythen und Geschichten erzählt.
Freuen Sie sich auf einen interessanten Themenabend:
Donnerstag den 8. Juni 2023
ab 19:30 Uhr in Herschweiler-Pettersheim,
in unserem Dorfgemeinschaftshaus
Der Eintritt ist frei.

Einladung zum Plaudercafé

Wann:      Jeden 1. Mittwoch im Monat
7. Juni 2023
von 14:30 Uhr - 17:00 Uhr

Wo:          Gemütliches Beisammensein im Dorfgemeinschaftshaus

Unterstützt von der Gemeinde, jedoch selbstbestimmt und eigenverantwortlich, tref-
fen sich Seniorinnen und Senioren, einmal im Monat zum Austausch in den Räum-
lichkeiten unseres Dorf- und Vereinshauses.
„Wir alle sindTeil der Gemeinschaft!“ Darum ist jeder willkommen. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zum Plaudern eingeladen, um Anekdoten aus-
zutauschen und sich über das aktuelle Dorfgeschehen zu informieren oder sich ein-
fach angeregt zu unterhalten. Zum gemütlichen Beisammensein im Rahmen unseres
Plaudercafés wird herzlichst eingeladen. Bei selbst gebackenem Kuchen und einer
schönen Tasse Kaffee kann jeder einen angeregten, abwechslungsreichen und ge-
selligen Nachmittag erleben.
Zur besseren Planung wird bei um Anmeldung gebeten, unter der Telefonnummer
06384-1364.
Wir freuen uns auf euch.
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Hüffler

BEKANNTMACHUNG
AmMittwoch, den 07.06.2023, um18:30 Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses,Schulstraße 11, 66909 Hüffler eineSitzung des Ortsgemeinderates der Orts-
gemeinde Hüffler statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Aufhebungssatzung Bebauungsplan „Alte Straße“

a) Aufstellungsbeschluss
b) weitere Verfahrensschritte

2.  Erstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen
Wahlperiode 2024-2028

3.  1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2023
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner gemäß § 97 I GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit

dem 1. Nachtragshaushaltsplan
4.  Kinderspielplatz Alte Straße;

Beantragung von Mitteln aus dem I-Stock
5.  Informationen/Sonstiges

Hüffler, den 24. Mai 2023
gez. Helge Olaf Schwab, Ortsbürgermeister

Wir suchen für unser DGH (Dorfgemeinschaftshaus)-Team
Unterstützung!
Wir benötigen ab sofort eine zuverlässige Reinigungsaushilfekraft bis zu 8 Std. pro
Woche.
Bei Interesse bitte Mail an: bgm(at)ortsgemeinde-hueffler.de oder telefonisch unter
0172-1360660

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Krottelbach

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Langenbach

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Matzenbach

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Matzenbach
für das Haushaltsjahr 2023
vom 22.05.2023
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der der-
zeit geltenden Fassung am 24.04.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlos-
sen, die nach Überprüfung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde hiermit be-
kannt gemacht wird.

I. Der § 4 der Haushaltssatzung wird wie folgt geändert:

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A von 330 v.H. auf    345 v.H.
- Grundsteuer B von 400 v.H. auf    465 v.H.
- Gewerbesteuer von 365 v.H. auf    380 v.H.

Die Hundesteuer bleibt unverändert.

II. Die §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 8 der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Matzenbach, den 22.05.2023
gez.
Müller, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:
Die Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom 05.06.2023 bis
14.06.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8,
Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1 -5.06 öffentlich aus.
Öffnungszeiten:         
montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags                     von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags                                von 8.30 – 12.00
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-
über derVerbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung desSachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 22.05.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Lothschütz, Bürgermeister

Schalten Sie eine Anzeige!
Melden Sie sich bei uns unter 06381 86 22,

wb-kusel@mediawerk-suedwest.de
www.wochenblatt-reporter.de
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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Krottelbach
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

vom 22.05.2023
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 25.04.2023 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 11.05.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1.im Ergebnishaushalt 2023 2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf 952.720 Euro 964.120 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 968.290 Euro 955.190 Euro
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf -15.570 Euro 8.930 Euro

2.im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 27.620 Euro 52.120 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf     254.600 Euro 104.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 255.500 Euro 18.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf -900 Euro 85.700 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 900 Euro 0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 44.800 Euro 127.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -43.900 Euro -127.300 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf -17.180 Euro 10.520 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird
festgesetzt für
  2023 2024
zinslose Kredite auf 0 Euro 0 Euro
verzinste Kredite auf 900 Euro 0 Euro
zusammen auf 900 Euro 0 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
2023 2024

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf 0 Euro 0 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite
aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro          0   Euro

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2023 2024
- Grundsteuer A auf 345 v.H. 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H. 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H. 380 v.H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird wie folgt festgesetzt:
- für den ersten Hund auf 40,00 Euro 40,00 Euro
- für den zweiten Hund auf 60,00 Euro 60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf 80,00 Euro 80,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf 540 Euro 540 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf 810 Euro 810 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 1.080,00 Euro 1.080,00 Euro

§ 5 Beiträge
2023 2024

Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die
Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt  auf 7,00 €/ha 7,00 €/ha

§ 6 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.399.307,52 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.355.708 €, zum
31.12.2023 1.340.138 € und zum 31.12.2024 1.349.068 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1Satz 2 GemO liegenvor, wenn im Einzelfall 2.500 Euro überschrit-
ten sind.

Krottelbach, den 22.05.2023 
gez. Finkbohner, Ortsbürgermeister

Hinweise: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05.06.2023 bis 14.06.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8,
Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.06 öffentlich aus.

Öffnungszeiten:
montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr, freitags von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 22.05.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Lothschütz, Bürgermeister
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Nanzdietschweiler

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde
Nanzdietschweiler für das Haushaltsjahr 2023
vom 19.05.2023
Der Gemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden
Fassung am 29.03.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach
Vorlage bei der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht
wird.

I.  § 4 der Haushaltssatzung wird wie folgt geändert:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:
                                                                       

von bisher auf nunmehr

-  Grundsteuer A 320 v.H. 345 v.H.
-  Grundsteuer B 385 v.H. 465 v.H.
- Gewerbesteuer 365 v.H. 380 v.H.

Die übrigen Steuersätze bleiben unverändert.

II.  Die §§ 1, 2, 3, 5, 6 und 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Nanzdietschweiler, den 19.05.2023
Filipiak-Bender, Ortsbürgermeisterin                                                                               
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-

tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-

Sie erhalten das Amtsblatt nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung
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über der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 22.05.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Lothschütz, Bürgermeister

Ohmbach

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Quirnbach/Pfalz

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Schönenberg-Kübelberg

Neue Besitzer

Nach jahrelangem dahin schwimmen in einem unsere Zimmer, mussten wir uns von
„Flossi“ trennen. „Flossi“ wurde von den Kindern und Erziehern aus Draht und Papier
selbst gestaltet und war sozusagen das Wappentier unserer ABC - Wale. Nun schwimmt
er in einem anderen Gewässer weiter und fühlt sich bei einem ABC – Wal Kind bestimmt
sehr wohl. DANKE an Familie Bauer für die Weiterbetreuung von „Flossi“ und die großzü-
gige Spende an die ABC – Wölfe. Pia & Marina

Deutsche Glasfaser startet Tiefbauarbeiten in Schönenberg-Kübelberg
Mit einem offiziellen Spatenstich starten die Tiefbauarbeiten für das zukunftsweisende
Glasfasernetz in Schönenberg-Kübelberg. Bei dem Spatenstich waren anwesend Orts-
bürgermeister von Schönenberg-Kübelberg Thomas Wolf und Harald Schöfer (Beigeord-
neter von Schönenberg-Kübelberg). Mit dem Start der Tiefbauarbeiten ist ein weiterer
Meilenstein auf dem Weg zu einem schnellen und zukunftssicheren Glasfasernetz in
Schönenberg-Kübelberg erreicht. Bereits seit Mitte April 2023 finden die ersten Haus-
begehungen mit dem beauftragten Baupartner Libra statt, um die Verlegung der Glasfa-
serleitungen auf den Grundstücken zu planen.
Die Hausbegehungen sind wichtig, damit der Baupartner gemeinsam mit den Kundin-
nen und Kunden festlegen kann, wo und wie die Leitungen auf dem Grundstück verlegt
werden. Auch die Installationswege im Haus werden gemeinsam festgelegt. Individuel-
le Lösungen können Kundinnen und Kunden am Tag der Begehung mit dem Baupartner
besprechen und vereinbaren.
DerbeauftragteBaupartner kommtdirekt aufdieKundinnenundKundenzu,umeinenTer-
min für die Hausbegehung zu vereinbaren. Sollte er beim Hausbegehungstermin nieman-
den antreffen, hinterlässt er eine Karte zur erneuten Kontaktaufnahme im Briefkasten.
Zur Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden verfügen alle Mitarbeiter von Deutsche
Glasfaser bzw.desBaupartnersüberMitarbeiter-Ausweise, die jederzeit vorgezeigtwer-
den können. Hier ist eine ID-Nummer vermerkt, die jederzeit über die Servicenummer
von Deutsche Glasfaser 02861 - 890 600 geprüft werden kann.
„Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfa-
ser schnell zu verlegen, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, so Andreas Wie-
be, Projektmanager Bau von Deutsche Glasfaser. Beim Bau werden die Leerrohre zum
Beispiel mit Hilfe von Fräsen minimalinvasiv in die Straßen eingebracht und die Glasfa-
ser verlegt. Im Anschluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen,
etwa mit Pflastersteinen oder Kies. So können im späteren Bauprozess die Leitungen
beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauarbei-
ten werden die Gehwege undStraßen endgültig und ordnungsgemäß wiederhergestellt.
Bei einer Schlussbegehung wird der Zustand all dieser Oberflächen von der Verbands-
gemeinde geprüft.
Die Tiefbauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen Verbandsgemeindever-
waltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser statt. Vor Beginn der Bauarbei-
ten werden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligenStraße so früh wie möglich
über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Posteinwurf
in ihrem Briefkasten.
Das Team des Servicepunktes von Deutsche Glasfaser in Schönenberg-Kübelberg,
Glanstr. 28 steht für alle Fragen zum Bau sowie für weitere Anliegen zur Verfügung. Der
Servicepunkt hat montags und dienstags jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis
17 Uhr geöffnet.
Fragen zum Bau beantwortet auch die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter
02861 - 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.
Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind zudem
online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.

V.l.n.r.: Ljubisha Petrovski (Bauleiter Libra), Vasvija Huskic (Bauleiterin Libra), Ortsbür-
germeister Thomas Wolf, Beigeordneter Harald Schöfer, Tim Riemenschneider (POS Ma-
nager Deutsche Glasfaser), Andreas Wiebe (Projektmanager Bau Deutsche Glasfaser),
Boban Shopov (Bauleiter Libra), Dragutin Obradovic (Bauleiter Deutsche Glasfaser)

OGSchönenberg – Kübelberg
Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg hat mit Verabschiedung des Integrierten
Entwicklungskonzepts Ortskern Schönenberg-Kübelberg die Entwicklung der Ortsmitte
Kübelberg und Schönenberg zu den zentralen Zielen ihrer Ortsentwicklung ernannt.
Danach werden städtebauliche Missstände beseitigt und Gemengelagen städtebaulich
neu geordnet und attraktiv gestaltet. Um schwierige Verkehrsknotenpunkte zu lösen
sollen bereits angekaufte Gebäude  abgerissen werden.
Hierzu werden dringend zwei Ersatzwohnungen gesucht:
Wenn Sie als Vermieter eine Wohnung zur Miete abzugeben haben, wenden Sie sich bit-
te direkt an die Wohnungssuchende Familie unter der angegebener Nummer.
1. wird eine 4 ZKB 80 - 85 m² gesucht für eine Familie 0152 – 51670716
2. wird eine 2 – 3 ZKB 70 m² gesucht für 2 Personen 06373 – 508570
Beide Familien haben Haustiere.
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Neues aus dem Haupt-, Bau und Finanzausschuss
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Haupt-, Bau und Finanzausschuss Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung am
22.05.2023 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Bierkeller;
Vergabe der Geländerarbeiten

Der Auftrag zur Lieferung und Montage der Geländer und Handläufe wird an den güns-
tigsten Bieter vergeben.

Spielplätze der OG - Ersatzbestellung für 3 Reifenschaukeln
Die Verwaltung wird beauftragt, die 3 Nesteinsätze zum Preis von brutto 4.284,00 €
(brutto) bei der Fa. ESPAS bestellen.

Oberflächenwasserverrohrung Pappelweg
Der Haupt-, Bau- und Finanzausschuss beschließt, die Firma Uwe Jahns GmbH ausWald-
mohr in Höhe von 9684,24€ (brutto) mit den Arbeiten zu beauftragen.

Erhöhung Zuschuss Bücherei St. Valentin
Der Ausschuss beschließt, die jährliche Zuwendung für die kath. Bücherei St. Valentin
von 1.000,- Euro auf 2.000,- Euro zu erhöhen.

Vergabe der Projektleitung Haus am See
Die Projektleitung wird Karl-Heinz Schoon für den Gesamtbetrag in Höhe von 11.235,-
Euro (brutto) übertragen. Mit der Beauftragung der Projektleitung ist die abschließende
Durchführung der o.g. Zielsetzungen („Meilensteine“) verbunden.

Steinbach am Glan

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Steinbach am Glan hat in seiner Sitzung am 12.05.2023 folgende
Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Aufhebungssatzung „Auf dem Bremengarten“
a) Abwägung der eingegangenenStellungnahmen gem. §3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs.
2 BauGB
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO

a) Die Beschlüsse der Abwägung sind der Abwägungstabelle zu entnehmen.
b) Der Ortsgemeinderat beschließt die Aufhebungssatzung „Auf dem Bremengarten“
gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO als Satzung. Die Verwaltung wird beauftragt,
die Veröffentlichung nach § 10 Abs. 3 BauGB zu veranlassen.
Erstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen
Wahlperiode 2024-2028

a) Der Ortsgemeinderat beschließt, die Wahl per Akklamation durchzuführen.
b) Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die vorgeschlagenen Personen, wie in der An-
lage beigefügt, in die Vorschlagsliste der Schöffen aufgenommen werden.

Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines neuen Rahmenvertrages
mit den Pfalzwerken

Der Ortsgemeinderat Steinbach beschließt, die Eigentumsübertragung der Straßenbe-
leuchtungsanlagen auf die Ortsgemeinde Steinbach und stimmt dem neuen Rahmen-
vertrag zu. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den neuen Straßenbeleuchtungsver-
trag mit den Pfalzwerken abzuschließen.

Sanierung Kindertagesstätte;
Deckenbeleuchtung

Gemäß dem vorliegenden Vergabevorschlag wird der Auftrag an die Firma Allenbacher
aus Homberg vergeben. Die Auftragssumme beziffert sich auf 49.499,98 € (brutto).

Wirtschaftsweg in Richtung Naturfreundehaus
Vergabe weiterer Planungsstufen (LP 5-9)

Der Ortsgemeinderat beschließt, das Büro Decker mit den Leistungsphasen 5 bis 9 mit
einer vorläufigen Brutto-Auftragssumme in Höhe von 18.871 € (brutto), wie im Sachvor-
trag aufgeführt, zu beauftragen.
Herr Hewer (vom Ordnungsamt der VGOG) wird gebeten, eine schriftliche Stellungnah-
me zur Verkehrssicherungspflicht „Am Hasenrech 1“ abzugeben.

Spielplatz;
Beratung und Auftragsvergabe

Die Verbandsgemeinde soll dem wirtschaftlichsten Bieter, der Fa. Axel Krause aus
Schweinschied, den Auftrag über Brutto 8.234,80 € erteilen.
Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf dem Gebiet der Ortsgemeinde

Steinbach am Glan;
Grundsatzbeschluss

Der Ortsgemeinderat Steinbach am Glan kann sich grundsätzlich die Errichtung einer
Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Gemeindegebiet vorstellen und beschließt,
das PV-Projekt der PFALZSOLAR GmbH aus Ludwigshafen mit einer Größe von ca. 9,2 ha
auf der freien Gewerbefläche weiterzuverfolgen.
Mit dem angestrebten Photovoltaik-Freiflächenprojekt leistet die Ortsgemeinde Stein-
bach am Glan neben der bereits auf dem Gemeindegebiet vorhandenenWindenergiean-
lage einen nicht unerheblichen Beitrag zur Energiewende. Mit Blick auf die Flächeninan-
spruchnahme und weitere Konfliktfelder, wie die Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des und die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche, insbesondere mit Vorrang-
gebiet Landwirtschaft, beschließt der Ortsgemeinderat, im Falle einer Realisierung des
vorgenannten Projektes keinen weiteren Zubau mehr zuzulassen.
nicht öffentlich
Personalangelegenheiten

Der Ortsgemeinderat beschließt zustimmend in einer Personalangelegenheit.

Wahnwegen

Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen des DLR Westpfalz,
Kaiserslautern, vom 30.05.2023 betr.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Herschweiler-Pettersheim
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Gem. §63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Herschweiler-Pettersheim sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Seite 3).

Waldmohr

Mitgliederversammlung des Reit- und Fahrverein
Waldmohr e.V.
am 16.06.23 um 19.00Uhr
Liebe Mitglieder,
der Reit- und Fahrverein 1980 Waldmohr e.V. lädt alle Mitglieder des Vereins für
Freitag, den 16.06.2023 um 19.00Uhr herzlich zur Hauptversammlung ins Vereinsheim
auf der Reitanlage „Am Bolsten“ ein.
Tagesordnungspunkte:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Kassenwarts
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl Kassenprüfer/in
6. Nutzungsgebühr Reitplatz - Erhöhung der Beiträge für aktive Mitglieder
7. Wünsche und Anträge
8. Verschiedenes
Anträge können bis eine Woche vor Sitzung beim Vorstand eingereicht werden.
Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 05.06.2023, um 18:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses,
Rathausstraße 14, 66914Waldmohr eineSitzung des Haupt-, Haushalts- und Finanz-
ausschusses der Stadt Waldmohr statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Waldmohr, den 24. Mai 2023
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

Bürgerfahrt nach Is-sur-Tille vom12. bis 14.Mai 2023
Nach mehrjähriger Corona bedingter Abstinenz konnten wir endlich wie-
der eine Bürgerfahrt in unsere Partnergemeinde organisieren.Voll froher
Erwartung machten wir uns am Freitagnachmittag zur vierstündigen
Fahrt auf. Traditionell gab es eine Pause nach ca. zweiStunden Fahrt, die
wir mit Crémant und Laugengebäck gut ausgehalten haben.

Nach der Ankunft wurden wir von unseren französischen Freunden so herzlich empfan-
gen, als wäre man erst vor ein paar Wochen auseinandergegangen und nicht vor ein
paar Jahren. Nach einem leckeren Essen verbrachten wir den restlichen Abend in der
Gastfamilie bzw. im Hotel. Am frühen Samstagmorgen fuhren wir in das 60 km entfernte
Alésia, dem antiken Ort der Entscheidungsschlacht zwischen Julius Cäsar und dem Gal-
lier Vercingetorix.
Eine sehr lehrreiche deutsch-französische Führung, sowohl im Museum als auch im Au-
ßengelände durch die Ausgrabungen, hat bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlas-
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sen. Am Samstagabend stand ein Fest rund um das Kreuzworträtsel auf dem Programm,
das in Is eine lange Tradition hat. Zwischen den einzelnen Menügängen konnte fleißig
mitgeraten werden, was für uns Deutsche zugegebenermaßen ziemlich anspruchsvoll
war, aber wir haben uns tapfer geschlagen.
Am Sonntag stand neben einem Spaziergang durch den Ort noch ein gemütliches Bei-
sammensein auf dem Programm, bei dem wir die vergangenenTage Revue passieren lie-
ßen. Tolle Gespräche, leckeres Essen und ein schönes Rahmenprogramm machten es
uns wirklich leicht, an alte Zeiten anzuknüpfen.
Thema war natürlich auch das große Jubiläum nächstes Jahr, an dem wir das 20-jährige
Bestehen unserer Städtepartnerschaft feiern werden. Am Sonntagnachmittag ging es –
mit vielen schönen Eindrücken im Gepäck – Richtung Heimat.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch, liebe Mitreisende, Ihr habt alle zum Gelingen
der Bürgerfahrt beigetragen. Danke auch an Charlotte Jentsch und Christoph Lothschütz
für ihr besonderes Engagement bei dieser deutsch- französischen Begegnung.
Herzlichst
Sabine Streibert und Tilly Oldenburg

Digitaler Stammtisch:
zwei Stunden, die sich lohnen
Mittwoch, 7. Juni - 15 UhrW4 - StadtcaféOhne Anmeldung –
einfach kommen.
Die Stadt Waldmohr lädt zum digitalen Stammtisch ein. Bei dem digitalen Stammtisch
treffen sich Menschen um sich über digitale Themen auszutauschen
und um ins Gespräch zu kommen. Ziel der digitalen Stammtische ist es, Erfahrungen zu
teilen und persönliche Fragen rund um digitale Themen zu klären.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Geselliger und noch angenehmer für
die Teilnehmenden wird“s durch Kaffee und Kuchen (Selbstzahler).
Eingeladen sind Personen jeden Alters, mit und ohne Vorkenntnisse.
Der geplante Ablauf :
Begrüßung/Vorstellung durch den Moderator und Digitallotsen Jens Danner, Koordina-
tor Teilprojekt „Digitallotsen“, LAND L(i)EBEN der Kreisverwaltung Kusel
Diesmal haben wir den DorfFunk zum Schwerpunktthema:
Wie installiere ich den DorfFunk auf meinem Handy Mein persönlicher Einzugsbereich
(Einstellmöglichkeiten)Wiewerde ichAutor? ThemensammlungPlanungnächster Termin

Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
04.06.2023 (Trinitatis), 10.00 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler, Jubiläumskonfir-
mation 2023 mit Abendmahl; Stehempfang an der Kirche im Anschluss
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel. 06383-470 / Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
04.06. 14:00 Uhr Jubelkonfirmation Gottesdienst mit Abendmahl

Dunzweiler
------
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330

Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag , 04.06.2023 10.00 Uhr: Feierlicher Gottesdienst mit Abendmahl anlässlich
der Jubelkonfirmation und anschließendem Sektempfang
Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a,Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312: diens-
tags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Pfarrerin
Mohrbacher ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 2. Juni
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 4. Juni
10 Uhr Ohmbach & Herschweiler-Pettersheim
Freitag, 9. Juni
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 11. Juni
10 Uhr Herschweiler-Pettersheim und Ohmbach
Termine
„Von Mensch zu Mensch – Kinder in Not“
Vortrag mit Jan-Ole Becker vom Christusträger Waisendienst
Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Gebetskreis
Freitag, 2. Juni, 20 Uhr, Kirche Herschweiler-Pettersheim
Benefiztag für den Christusträger Waisendienst
Mittwoch, 7. Juni, 17 Uhr, Sportplatz Krottelbach

Aktuelle Termine und Infos finden Sie auch auf www.kirche-hp.de/termine
Offene Kirche
Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ist die Kirche in Herschweiler-Pettersheim für
Zeiten der Stille und des Gebets geöffnet.
Kasualvertretung
Vom 31. Mai bis 6. Juni hat Pfarrerin Daniela Macchini aus Hüffler Vertretung für Bestat-
tungen: 06384 - 85 75.
Kontakt:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de, www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Sonntag, 4.6.2023
10:00 Uhr       Gottesdienst in Miesau
Sonntag, 11.6.2023
10:00 Uhr       Gottesdienst in Gries mit Taufe von Ben Hennes
Dienstag 13.6.2023
15:00 Uhr       Grieser Kaffeestubb im Gemeindesaal in Gries. Herzliche Einladung an al-
le zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.
AmSonntag, den 18. Juni 2023 laden wir um 17 Uhr zu einer MusikalischenSoirée in die
Grieser Kirche ein. Norbert Christmann (Akkordeon/Saxophon), Rainer Soffel (Gitar-
re/Gesang), Dr. Hans-Joachim Früh (Tuba) und Gerd Hunsinger (Schlagzeug) präsentie-
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ren Jazz-Standards, Welthits und Chansons.
Der Eintritt ist frei – Spende für den Orgelbauverein Gries werden erbeten.
Öffnungszeiten: Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8 Uhr
bis 12 Uhr geöffnet. Pfarrerin Irena Weber (geschäftsführende Pfarrerin) ist unter der
Nummer 0157-855 096 88zu erreichen. Ansprechpartner sind auch die gewählten Pres-
byter/innen aus Miesau und Gries.
Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de, eMail: pfarramt.miesau@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Sonntag, 04.06.
10.00 Uhr Gottesdienst,
Der Kindergottesdienst hat Ferien!
12.00 Uhr Ökum. Friedensgebet vor dem Rathaus
Unsere Bürozeiten sind dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr sowie donners-
tags von 15.30 – 17.00 UhrTelefon: 06373-3256.                                                       
E-Mail:pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de                                                               
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen erreichen Sie unter folgender Tel.-Nr.: 06332-487699 bzw.
per Mail: wizwei@t-online.de

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 3. Juni          
18.00 Uhr Vorabendmesse Reichenbach-Steegen
Sonntag 4. Juni
09.00 Uhr  Sonntagsmesse Hoof
10.30 Uhr   Sonntagsmesse Kusel
Dienstag  6. Juni
09.00 Uhr Werktagsmesse Glan-Münchweiler
18.00 Uhr Werktagsmesse Remigusberg
Mittwoch 7. Juni
09.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler
09.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
Donnerstag 8. Juni Fronleichnam
09.30 Uhr  Festtagsmesse Glan-Münchweiler
10.30 Uhr   Festtagsmesse Reichenbach-Steegen
Freitag 9. Juni
09.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
17.30 Uhr Rosenkranzgebet  Nanzdietschweiler
18.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler      
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel,Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de, Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Pfarrer Roland Spiegel, Gemeindereferent Michael Huber
Gemeindeassistent Philipp Ochsner

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Samstag, 03. Juni:
17.00 Uhr        Elschbach                    Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Breitenbach                Messfeier am Vorabend
Sonntag, 04. Juni: Dreifaltigkeitssonntag
9.00 Uhr          Brücken                      Messfeier mit Salzweihe
10.30 Uhr        Sand                            Messfeier mit Salzweihe
Mittwoch, 07. Juni:
8.30 Uhr          Kübelberg                   Messfeier
Donnerstag, 08. Juni: Fronleichnam
10.00 Uhr        Brücken                      Messfeier zu Fronleichnam mit Prozession und
                                                           anschließendem Pfarrfest
Samstag, 10. Juni:
16.30 Uhr        Dunzweiler                 Herz-Jesu-Andacht
17.00 Uhr        Dunzweiler                 Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Ohmbach                    Messfeier am Vorabend
Sonntag, 11. Juni:
10.30 Uhr        Waldmohr                  Messfeier – Jubelkommunion -
10.30 Uhr        Sand                            Messfeier
Jubelkommunion 2023 in Waldmohr
Die Jubilare aus Waldmohr wurden bereits eingeladen. Wer nicht eingeladen wurde,
aber gerne daran teilnehmen möchte kann sich bei Frau Ranker, Tel. 06373/9320 mel-
den. Die Jubilare treffen sich um 10.15 Uhr zum gemeinsamen Einzug vor der Kirche.
Nach dem Gottesdienst sind alle Kommunionjubilare, mit den Angehörigen, im Pfarr-
heim zum Umtrunk eingeladen. Um besser planen zu können, bitten wir auch hierzu um
Anmeldung mit Angabe der Personenzahl bis spätestens 5. Juni bei Frau Ranker.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag und Donners-
tag: 16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de
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Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
04.06.2023 10.00 Uhr Gottesdienst mit Gottfried Steffens
07.06.2023 10:00 Uhr Nachbarschaftskochen
Jeden Dienstag 18:45 Uhr Chor
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 04.06.
Brücken                                  10:00 Uhr                    Gottesdienst
Gemeindeveranstaltungen: 
Montag, 05.06.
Altenkirchen                           10:00 – 11:00 Uhr      Treffen Krabbelgruppe „Purzeltreff“
                                                                                   im Jugendheim (UG).
Dienstag, 06.06.
Altenkirchen                           17:00 Uhr                   Treffen Jugendgruppe im Jugendheim.
Mittwoch, 07.06.
Altenkirchen                           15:00 – 16:30 Uhr      Treffen Kindergruppe Kohlbachtal im
Jugendheim (UG).
Brücken                                  18:00 Uhr                   Treffen Frauengruppe Brücken im
                                                                                   Gemeinderaum an der Prot. Kirche. 
Donnerstag, 08.06.
Altenkirchen                           19:00 – 20:30 Uhr        Proben Kirchenchor im Jugendheim.

Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen

UNSER DORF KEGELT 2023
Eine Mannschaft besteht aus vier Personen, welche 4x25 Wurf in die Vollen absolvieren
müssen. Teilnahmeberechtigt sind Mannschaften der ortsansässigen Vereine und Um-
gebung, Clubs, Firmen, sowie Straßenmannschaften.
Austragungstermin:
Samstag, 10.06.2023                 12:00-ca 19:00 Uhr
Folgende Meldedaten sind erforderlich:
· Vereins-, Club-, Straßen- oder Firmenname
· Anzahl der Mannschaften
· Terminwunsch Meldungen richten Sie telefonisch, per Whatsapp oder per EMail

spätestens bis zum 07.06.2023 an:
Sarah Pankonin
Mobil: 0176-81144569
E-Mail: mangsarah@freenet.de
Es werden Geldpreise und Sachpreise ausgespielt.
Die Siegerehrung findet am Samstag, den 10.06.2023, um ca. 19.30 Uhr statt! Für das
leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Der Kegelverein Fortuna Brücken wünscht allen Teilnehmern
„GUT HOLZ“

Schachclub Ohmbach
Am 20.05.2023 fand im Gasthaus Erfurt in Ohmbach die Mitgliederversammlung vom

Schachclub Ohmbach 1995 e.v. statt. Nach Begrüßung des ersten Vorsitzenden Kai Ste-
phan berichtete er über die getätigte Arbeit des Vorstandes und neue Informationen mit
Terminen auf Verbandsebene. Kassenwart Götz Ohliger berichtete über die finanzielle
Situation des Vereins. Der SCO ist nach der Corona Pandemie und Aufnahme des Spiel-
betriebs,mit höherenVersicherungs- undVerbandskosten, für dienächsten Jahre gerüs-
tet. Die Kassenprüfer Tom Felix Kurt und Udo Wilhelm bestätigten die gute Arbeit von
Götz Ohliger ohne Beanstandungen. Vorstand und Kassenwart wurden einstimmig ent-
lastet. Im sportlichen Bereich berichtete Kai Stephan, Mannschaftsführer der ersten
Mannschaft und in Vertretung der zweiten Mannschaft. Die erste Mannschaft erreichte
Platz vier in der Kreisliga und die zweite Mannschaft Platz fünf in der Kreisklasse A. Plat-
zierungen unter denTop drei der Ligen war durch die Unterbesetzung der Mannschaften,
oftmals mit einem Spieler weniger angetreten und 0:1 im Mannschaftskampf zurücklie-
gend, nicht möglich. Erfreulich meldeten alle aktiven Spieler für die neue Saison zu
spielen. Besonders unsere junge zweite Mannschaft wird, neuer Lebensabschnitt Beruf
oderStudium,wieder für denSCOandenSchachbrettern antreten.Viel Zeit beanspruch-
te das Thema Schnellschachopen. Am Ende der Diskussion wurde klar, daß ein solches
Turnier, aus organisatorischen Gründen, in diesem Jahr nicht mehr zu veranstalten ist.
Entschieden wurde ein Familien- oder Schachspielfest auszurichten. Für Interessierte,
ob Anfänger oder Fortgeschrittene jeden Alters, wird der Schachsport näher gebracht.
Termin ist der 20.07.2023 im Gasthaus Erfurt in Ohmbach. Nähere Informationen wer-
den im Wochenblatt bekannt gegeben.
Danach wurde die Sitzung des ersten Vorsitzenden geschlossen.

Tennisclub TC 78 Schönenberg Kübelberg
Tennis DORFCUP 2023
Auf geht’s noch sind spontane Anmeldungen möglich!
Am Donnerstag, den 08. Juni (Fronleichnam) startet um 14 Uhr die Auslosung unser be-
liebtes Jedermann-Turnier – Tennis Dorfcup!
Direkt im Anschluss beginnen die Turnierspiele. Die Endspiele werden dann gegen 18
Uhr stattfinden und dieSieger auf der anschließendenSiegerehrung geehrt! Auf die Teil-
nehmer warten zusätzlich attraktive Sachpreise
Wie immer ist den ganzen Tag über bestens für das leibliche Wohl der Teilnehmer und
Gäste gesorgt.
Teilnehmen kann jeder egal ob bereits Tennisspieler oder noch nicht!
Gespielt wird in Doppeln mit je zwei festen Partnern. In jedem Doppel darf (muss aber
nicht) eine Spielerin/ ein Spieler antreten, die/der in den letzten Jahren bereits aktiv am
Spielbetrieb teilgenommen hat und bestenfalls der Leistungsklasse 20,0 angehört. Zu-
nächst wird dann in Gruppen gespielt, anschließend gibt es eine K.O-Runde.
Spielberechtigt
- alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
- alle Mitglieder von Vereinen innerhalb der Verbandsgemeinde
- alle Angestellten von ortsansässigen Betrieben und Behörden
Sonstiges
- Bälle (und bei Bedarf auch Schläger) werden vom Veranstalter gestellt.
- Auf die Teilnehmer warten attraktive Sachpreise.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung der SpVgg Rehweiler-
Matzenbach
Freitag, den 9. Juni 2023 ab 20:00 Uhr im Sportheim Rehweiler
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorsitzenden
2. Bericht zum Spielbetrieb
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Gesamtvorstandes
6. Mitgliederehrungen
7. Anträge (müssen bis zum 6. Juni 2023 schriftlich beim 1. Vorsitzenden Stefan Göttel

eingereicht werden)
8. Aktuelle Themen und Informationen
Die Vorstandschaft lädt ein

SpVgg Rehweiler Matzenbach
Nächster Arbeitseinsatz der SpVgg Rehweiler-Matzenbach am Sportheim/Sportplatz
Samstag, 3. Juni 2023 ab 10:00 Uhr
Gerne auch Werkzeug mitbringen.
Vor allem Schaufeln, Rechen, Freischneider, Sensen, Heckenscheren
oder Rasenmäher werden gebraucht
Jeder Helfer ist willkommen

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
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Die Freiluftsaison beginnt

Sicherheit. Endlich ist der Früh-
ling da. Es wird wärmer, die Tage
wieder länger und nach einem
trüben Winter zieht es die meis-
ten Menschen nach draußen an
die Seen, in die Parks, Straßenca-
fés und Biergärten. Doch wo viele
im Freien zusammenkommen,
sind leider oft auch Langfinger
unterwegs. Eine kleine Unacht-
samkeit hier oder ein zufälliger
„Anrempler“ dort und schon sind
Bargeld, Smartphones und ande-
re Wertsachen ganz schnell weg.
Das Internetportal kartensicher-
heit.de gibt Tipps, wie man sich
am besten schützen kann:

Verzichtbare Wertsachen zu
Hause lassen und nur das Nötigs-
te an Bargeld mitnehmen.

Bargeld, Zahlungskarten oder
Handy möglichst in verschlosse-
nen Innentaschen der Kleidung
verteilen.

Regelmäßig prüfen, ob die
Zahlungskarten noch da sind.

Im Freibad oder am Badesee
Schließfächer für Wertsachen
nutzen oder beim Schwimmen in
einer wasserdichten Tasche ver-
stauen.

Bei Verlust schnell die Zah-
lungskarten sperren. Über den
Sperr-Notruf 116 116 ist das für
alle girocards und die meisten
Kreditkarten rund um die Uhr

Mit ein paar Tipps, den Langfingern keine Chance geben

möglich. Zudem gibt es die Sperr-
App 116 116: Der Service des
Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch
der Anruf bei der 116 116 aus
dem deutschen Festnetz ist ge-
bührenfrei. Aus dem Mobilnetz
und aus dem Ausland können Ge-
bühren anfallen. Sollte der Sperr-
Notruf in seltenen Fällen aus dem
Ausland nicht erreicht werden
können, gibt es alternativ die Ruf-
nummer 049 (0) 30 40504050.

Hier können die Daten der Zah-
lungskarten sicher gespeichert
und girocards direkt aus der App
gesperrt werden, sofern das teil-
nehmende Institut Zugang durch

diese Applikation gewährt.
Bei Diebstahl Anzeige bei der

Polizei erstatten und dort zusätz-
lich die KUNO-Sperre für das
elektronische Lastschriftverfah-
ren per Unterschrift (SEPA-Last-
schriften) veranlassen.

Stets sorgfältig die Kontobe-
wegungen prüfen und unstimmi-
ge Abbuchungen sofort der Bank
oder Sparkasse melden.

Praktisch für unterwegs: Auf
kartensicherheit.de gibt es einen
SOS-Infopass mit allen wichtigen
Sperrnummern als Download.
Separat aufbewahrt, spart er im
Notfall unnötig Zeit. |red

Urlaub genießen

Gesundheit. Endlich wieder
draußen sein, endlich wärmere
Temperaturen!

Die meisten Menschen genie-
ßen den Aufenthalt im Freien,
tanken frische Luft und - vor al-
lem im Urlaub - viel Sonne. Tat-

Richtiger Umgangmit der Sonne

sächlich hebt Sonnenschein un-
sere Stimmung, und die UV-B-
Strahlung versorgt den Körper
mit dem wichtigen Vitamin D. Zu
viel Sonne jedoch schadet, nicht
nur der Haut, sondern auch den
Augen. Und viele Schäden zeigen

sich erst nach längerer Zeit.
Der aktuelle Servicetext der

Landeszentrale für Gesundheits-
förderung in Rheinland-Pfalz
(LZG) erklärt die Gefahren und
gibt Tipps zum wirksamen Schutz
vor zu viel Sonne. Der Text ist von
Montag, 1. Mai, bis Freitag, 14.
Mai, rund um die Uhr über das
Gesundheitstelefon unter der Te-
lefonnummer: 06131 2069-30
abzuhören.

Außerdem ist das Gesund-
heitstelefon als Podcast auf allen
gängigen Podcast-Plattformen,
zu finden. Wer die Informationen
lieber schriftlich haben möchte,
kann diesen und alle vorangegan-
genen Texte auf der Homepage
der LZG nachlesen. |red

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Interessier-

te unter: www.gesundheitstelefon-rlp.de

Weiterbildung!
Wie geht das im Job?

Kaiserslautern/Pirmasens.

Die Agentur für Arbeit Kaiserslau-
tern-Pirmasens bietet an jedem
zweiten Dienstag im Monat Tele-
fonsprechstunden rund um Kar-
riereplanung und Weiterbildung
an.

Welche Weiterbildungen gibt
es? Wer unterstützt mich bei Fra-
gen zu Weiterbildungen? Wie
kann ich meine Weiterbildung fi-
nanzieren? Wo finde ich Weiter-
bildungsangebote?

Wie lässt sich eine Weiterbil-
dung mit meiner Arbeitszeit ver-

Telefonsprechstunde am 13. Juni

einbaren?
Um diese und viele weitere Fra-
gen geht es am 13. Juni, wenn in
der Zeit von 17 bis 19 Uhr Berate-
rinnen und Berater unter der Te-
lefonnummer 0631 3641 130 zur
Verfügung stehen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Damit richtet sich die nächste Te-
lefonsprechstunde an alle, deren
letzte Weiterbildung beispiels-
weise schon längere Zeit zurück-
liegt oder die sich informieren
möchten, wie Weiterbildung im
Job funktioniert. |red

Große Ausbildungs-
börse auf dem Betze

Kaiserslautern. Wer kurz vor
dem Schulabschluss steht oder
diesen bereits erfolgreich hinter
sich gebracht hat, hat die Qual
der Wahl, denn es gibt so viele
berufliche Wege, die man ein-
schlagen kann. Aber welcher
Weg ist der richtige? Kontakte,
Informationen, Jobangebote, Ori-
entierungshilfen, Bewerbungs-
Tipps, kurz: Alle denkbaren wich-
tigen und vielleicht auch völlig
neuen Impulse für die künftige
berufliche Karriere findet man an
einem Ort: auf der großen Ausbil-
dungsbörse im Fritz-Walter-Sta-
dion in Kaiserslautern.
Zur Ausbildungsbörse laden tra-
ditionell die Agentur für Arbeit
und der 1. FC Kaiserslautern ein.
Wer sich zu Berufen informieren
möchte, sich ein Bild zu Ausbil-
dungsabläufen, Anforderungs-
profilen oder Weiterbildungs-
möglichkeiten machen möchte,
ist hier genau richtig. Es bietet
sich die Chance direkt ein Prakti-
kum zu vereinbaren oder sogar
die Traum-Ausbildungsstelle zu
finden.
Termin imKalender notieren:

5. Juli, von 9 bis 16 Uhr

Mit mehr als 120 Ausstellern ist
die Ausbildungsbörse in Kaisers-
lautern die größte Veranstaltung
dieser Art in der Westpfalz. Das
Fritz-Walter-Stadion bietet eine
besondere Location. Zusätzlich
finden Vorträge und Workshops
und der Bewerbungsmappen-
Check statt. Die Berufsberatung
der Agentur für Arbeit ist eben-

Ein Ort, viele Chancen

falls von 9 bis 16 Uhr vor Ort und
neben den vielen Ausbildungs-
verantwortlichen der Betriebe
ansprechbar. Infos gibt es auch
unter www.ausbildungsbörse-
kaiserslautern.de.
Vorbereitung ist das A und O

Wer sich auf den Messebesuch
vorbereitet, kann den Tag effi-
zient nutzen. Dabei behilflich ist
ein eigener Messeplan, in dem
man sich notiert, bei welchen
Ausstellern man sich auf jeden
Fall informieren möchte. Wichtig
ist, sich dann auch auf die Ge-
spräche vor Ort vorzubereiten.
Dafür sollten im Vorfeld Informa-
tionen zur Firma eingeholt wer-
den, und Fragen notiert werden,
die man dem Arbeitgeber stellen
möchte. Wer dann ruhig, selbst-
bewusst und entspannt auf der
Messe auftritt, hinterlässt einen
super ersten Eindruck und hat
somit gute Chancen, sich die
Ausbildungsstelle zu schnappen.
Rahmenprogrammnutzen

Unbedingt vorher in die Messe-
zeitung oder auf die Homepage
schauen, denn das Rahmenpro-
gramm hat einiges zu bieten. Es
gibt allgemeine Tipps zur Berufs-
wahl, aber auch ganz spezielle
Vorträge und Workshops. Infor-
mieren lohnt sich also! Zudem
können die Bewerbungsunterla-
gen von Experten gecheckt wer-
den.

Hierzu einfach mit der vorbe-
reiteten Bewerbung zur Berufs-
beratung am großen Stand der
Agentur für Arbeit gehen. | red
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DieWertsachen sollte man immer im Blick haben
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Man sollte die Sonnemit Achtsamkeit genießen

FOTO: NJAY/STOCK.ADOBE.COM



Brennholz vom Forstamt

Rheinland-Pfalz. Der Preis für
einen Raummeter Brennholz vom
Forstamt bewegt sich aktuell zwi-
schen 35 und 58 Euro. Hierbei
weisen Forstbeamte dem Selbst-
abholer markierte Holzstämme
am Waldweg, sogenannte „Pol-
ter“ zu. Der bundesweite Durch-
schnittspreis für den Raummeter
am Polter beträgt 48 Euro und ist,
trotz der hohen Nachfrage, auf
niedrigem Preisniveau um nur 20
Prozent höher als in den Vorjah-
ren. Somit ist der Preis für Brenn-
holz beim Direktbezug aus dem
Wald vergleichsweise gering ge-
stiegen. Das sind die Ergebnisse
der Umfrage bei deutschen
Forstämtern, die im April vom In-
dustrieverband Haus-, Heiz- und
Küchentechnik (HKI) durchge-
führt wurde. Die jährliche Erhe-
bung erfolgt bereits seit 2011,
wobei bundesweit 30 staatliche
Forstämter befragt werden.

Brennholz
ist kein Bauholz

„Aufgrund der zunehmenden
Forderungen seitens Umweltver-
bänden und der Politik, dass Holz

Die Nachfrage ist hoch, die Preise angemessen gestiegen

nicht zur Wärmeerzeugung, son-
dern ausschließlich für die Erzeu-
gung von Bauholz und Möbeln
verwendet werden soll, haben
wir in diesem Jahr erstmalig auch
die Qualität abgefragt,“ so Frank
Kienle, Geschäftsführer des HKI.
„Wir bekamen durchgehend eine
klare Antwort: Brennholz ist nicht
sägefähiges Holz.“ Das heißt, es
kann nicht in Sägewerken verar-

beitet werden. Es fällt bei der re-
gelmäßigen Waldpflege, der
Durchforstung und bei der Besei-
tigung von Sturmschäden an und
ist für eine industrielle Verarbei-
tung nicht geeignet. Verrottet
dieses Holz im Wald, wird die
gleiche Menge CO2 freigesetzt
wie beim Heizen. So verrottet
zum Beispiel die Krone einer Lär-
che oder Buche auf dem feuchten

Waldboden in ungefähr zehn Jah-
ren.

Holzmuss trocknen
Der Raummeter trockenes Hart-
holz hat ungefähr den Heizwert
von 200 Litern Heizöl. Damit Holz
umweltgerecht verbrennt, sollte
die sogenannte Restfeuchte
nicht mehr als 20 Prozent betra-
gen. Bei frischen Scheiten führt
der hohe Wasseranteil zu einer
unvollständigen Verbrennung,
starker Rauchentwicklung und
hohen Emissionen. Erst nach
ausreichender Lagerung an ei-
nem gut belüfteten und trocke-
nen Ort, erreicht Holz die optima-
le Restfeuchte und kann als
Brennmaterial verwendet wer-
den. Diese kann mit einem
Feuchtemessgerät, das im Bau-
markt erhältlich ist, überprüft
werden. Darüber hinaus beraten
Schornsteinfeger und Brennholz-
händler zu dieser Thematik.

Kaminfertiges Brennholz
Wer kaminfertiges Holz bevor-
zugt, wird im Brennstoffhandel
oder Baumärkten fündig. Dieses

wird aus nicht sägefähigem Holz
sowie aus sogenanntem Indust-
rieholz hergestellt. Aber auch
dieses ist von minderer Qualität
und kann nicht zu Möbeln oder
Bauholz verarbeitet werden. In-
dustrieholz ist zum Beispiel die
Basis für Papier, Spanplatten
oder Hackschnitzel. Eine Alterna-
tive zum Brennholz sind Holzbri-
ketts aus gepressten Sägespä-
nen. Da es sich um einen ge-
normten Brennstoff handelt, sind
Lagerung und Verwendung, unter
Beachtung der Bedienungsanlei-
tung des Ofenherstellers, sauber
und einfach.

Regionale
Herkunft beachten

Grundsätzlich sollte der Verbrau-
cher darauf achten, dass Brenn-
holz aus der Region kommt. Re-
gional geerntetes Holz gewähr-
leistet kurze Transportwege. Zu-
dem fließt der Erlös in den Erhalt
der Waldwege sowie in eine
nachhaltige Forstwirtschaft und
unterstützt den Umbau der Wäl-
der von Monokulturen zu gesun-
den Mischwäldern. |red

Sperr-Notruf: 116 116

Sicherheit. Der Sperr-Notruf
116 116 verzeichnete im vergan-
genen Jahr mehr als 1,5 Millionen
Sperranfragen, die meisten da-
von telefonisch. Der Sperr-Not-
ruf 116 116 ist aus Deutschland
kostenfrei.

Aus dem Ausland mit jeweili-
ger Landesvorwahl von Deutsch-
land vorweg (meist 049). Sollte
der Sperr-Notruf in seltenen Fäl-
len aus dem Ausland nicht gerou-
tet werden können, gibt es alter-
nativ die Rufnummer 049 (0) 30
4050 4050; Gebühren für Anrufe
aus dem Ausland abhängig vom
ausländischen Anbieter/Netzbe-
treiber.

Das ist der höchste Wert, seit-
dem der Service im Jahr 2005
ans Netz ging.

Rund um die Uhr lassen sich
über die 116 116 Zahlungskar-
ten, Online- und Telebanking, der
E-Personalausweis sowie Handys
und andere elektronische Be-
rechtigungsmedien schnell und
einfach sperren.

45 Prozent der Befragten einer
aktuellen Marktstudie erklärten,
sie kennen die Rufnummer 116

Der Dienst verzeichnet Rekordzahlen

116. Zum Vergleich: Im Jahr 2017
waren gut 30 Prozent der Umfra-
ge-Teilnehmer mit dem Sperr-
Notruf vertraut. Über die letzten
sechs Jahre ist die Bekanntheit
um etwa 50 Prozent gestiegen.

Zusätzlich zum telefonischen
Sperr-Notruf 116 116 gibt es
auch die Sperr-App fürs Smart-
phone.

Hier können alle sperrbaren
Karten und Ausweise in ver-
schlüsselter Form hinterlegt wer-
den, so dass im Notfall alle wich-
tigen Daten abrufbar sind.

Die meisten girocards können
direkt über die Sperr-App ge-
sperrt werden.

„Wir freuen uns, dass immer
mehr Menschen den Sperr-Not-
ruf als schnelle und zuverlässige
Hilfe bei Verlust oder Diebstahl
ihrer Zahlungskarten und ande-
rer Berechtigungsmedien nut-
zen“, sagt Margit Schneider, Vor-
standsvorsitzende und Grün-
dungsmitglied des Sperr-Notrufs.
„Der Schutz vor finanziellen
Schäden und digitalem Identi-
tätsdiebstahl hat für uns oberste
Priorität.“ |red

KulturPass zum 18. Geburtstag

Rheinland-Pfalz. Der Kultur-
Pass bietet allen jungen Men-
schen, die 2023 ihren 18. Ge-
burtstag feiern, ein Budget von
200 Euro, mit dem sie unsere
reichhaltige Kulturlandschaft er-
kunden können. Ab Mittwoch,
17. Mai, 15 Uhr können Kulturan-
bietende in ganz Deutschland ih-
re Angebote für den KulturPass
zur Verfügung stellen.

Zum Start der Registrierung
der Kulturanbietenden erklärt die
Pfälzer Bundestagsabgeordnete
Misbah Khan (Grüne): Die Regis-
trierung läuft über eine digitale
Plattform, auf der die Anbieten-
den ab jetzt sich registrieren und
ihre Angebote anlegen können.
Theater und Kinos, Konzert- und
Opernhäuser, Buchhandlungen
und der Musikfachhandel, Co-
mic- und Plattenläden, Museen
und Gedenkstätten, Parks, Bota-
nische Gärten und Schlösser - sie
alle können mit ihrem Angebot
Teil des KulturPass sein. Der
Preis für die genutzten Leistun-
gen wird den Anbietern im Nach-
gang erstattet. Für die 18-Jähri-
gen wird der KulturPass ab Mitte

Über neue Plattform die Kulturlandschaft erkunden

Juni verfügbar sein, dann können
sie ihr virtuelles Budget über die
KulturPass-App einsetzen.

Mit dem KulturPass unter-
stützt die Bundesregierung junge
Menschen in Deutschland dabei,
Kultur vor Ort zu erleben und sie
so für die Vielfalt und den Reich-
tum der Kultur im Land zu begeis-
tern. Gleichzeitig soll der Kultur-
Pass die vielen lokalen Kulturan-
bietenden nach der Pandemie
stärken. Dafür stellt der Haus-
haltsausschuss des Deutschen

Bundestags in diesem Jahr 100
Millionen Euro zur Verfügung, die
Mittel kommen aus dem Etat der
Staatsministerin für Kultur und
Medien. Der KulturPass startet
2023 als Pilotprojekt. Bei erfolg-
reichem Verlauf kann das Pro-
gramm fortgesetzt und erweitert
werden. |red

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Interessier-

te unter: www.kulturpass.de
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Die Nachfrage nach Brennholt aus heimischenWäldern ist
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Mit demKulturPass soll jungenMenschen der Zugang zur
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